
  

 

Übersicht der Elterngebühren für den Kindergartenbesuch Ü3 ab dem 
Kindergartenjahr 2025/26 (Umsetzung ab November 2025): 
 
Regelgruppe (Nutzungszeit vormittags und nachmittags mit Mittagspause zuhause) 

 (30 / 32,5 / 35 Betreuungsstunden pro Woche je nach zeitlicher Nutzung) 
Kindergartenjahr 2025/26 ab November 2025 
Gebühr mtl.: 153,00 €, 2. Kind 92,00 € (Regelgruppe mit 32,5 Std. Öffnungszeit) 
Gebühr mtl.: 165,00 €, 2. Kind 99,00 € (Regelgruppe mit 35 Std. Öffnungszeit) 
3. Kind im Kindergarten frei 
 
 

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (Nutzungszeit vormittags durchgängig 6-6,5 Std. im 
Zeitfenster von 7.30 bis 14.00 Uhr, keine Nachmittagsbetreuung) 

 (30 / 32,5 Betreuungsstunden pro Woche je nach zeitlicher Nutzung) 
Zu diesem Angebot gehört die Mittagstischbetreuung. Die jüngeren Kinder haben die 
Möglichkeit nach dem Mittagessen zu schlafen. Die Gebühren für das von einer 
externen Institution bezogene Mittagessen werden separat berechnet. 
Kindergartenjahr 2025/26 ab November 2025 
Gebühr mtl.: 148,00 €, 2. Kind 89,00 € (VÖ-Gruppe mit 30 Std. Öffnungszeit) 
Gebühr mtl.: 160,00 €, 2. Kind 96,00 € (VÖ-Gruppe mit 32,5 Std. Öffnungszeit) 
3. Kind im Kindergarten frei 
 
 

Ganztagesgruppe (Nutzungszeit durchgängig vormittags und nachmittags mit 
Mittagspause in der Einrichtung) 

 (42,5 / 46,5 Betreuungsstunden pro Woche je nach zeitlicher Nutzung) 
Zu diesem Angebot gehört die Mittagstischbetreuung. Die jüngeren Kinder haben die 
Möglichkeit nach dem Mittagessen zu schlafen. Die Gebühren für das von einer 
externen Institution bezogene Mittagessen werden separat berechnet. 
Kindergartenjahr 2025/26 ab November 2025) 
Gebühr mtl.: 267,00 €, 2. Kind 161,00 € (GT-Gruppe mit 42,5 Std. Öffnungszeit) 
Gebühr mtl.: 292,00 €, 2. Kind 176,00 € (GT-Gruppe mit 46,5 Std. Öffnungszeit) 
3. Kind im Kindergarten frei 
 
 

Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren in Kindergartengruppen (Altersgemischte 
Gruppen) 

 

 Eingeschränkt besteht in Neuenburg am Rhein in „Altersgemischten Gruppen“ (AM-
Gruppe) die Möglichkeit der Aufnahme von Kindern im Alter von 2-6 Jahren (Alter je nach 
Festlegungen in der Betriebserlaubnis). Ebenso können in Regelgruppen und VÖ-
Gruppen ohne Betriebserlaubnis als „altersgemischte Gruppe“ max. 2 Kinder im Alter von 
2,9 Jahren aufgenommen werden, sofern genügend freie Plätze vorhanden sind. Jedes 
Kind unter 3 Jahren in einer Kindergartengruppe belegt bis zum Erreichen des 3. 
Lebensjahres zwei Plätze und reduziert daher die Gesamtzahl der Kindergartenplätze in 
der Einrichtung. 
Für Belegungen von Kindern unter einem Alter von 3 Jahren wird pauschal ein Aufschlag 
von 50% auf den regulären Elternbeitrag erhoben, da für die Betreuung dieser Kinder ein 
erhöhter Betreuungs- und Personalbedarf gegeben ist. Für diese Fälle gilt dann ab dem 
Monat des Erreichens des 3. Lebensjahres der normale Gebührensatz. 

 



  

Generelle Regelungen zur Gebührenerhebung: 
 
Der Beitrag ist im Kindergartenjahr über 11 Monate (September bis Juli) zu bezahlen. Der 
Ferienmonat August ist von der Beitragszahlung ausgenommen. 
In diesen Beiträgen ist die Betreuung des Kindes, jedoch keine Sonderwünsche enthalten. 
Ebenfalls nicht enthalten ist der Betrag für die Verpflegung während des Tages, wobei das 
Mittagessen derzeit von der Gourmet Kuchi, Hügelheim geliefert wird. Der für die Verpflegung 
jeweilig festgesetzte Betrag je Essen wird entsprechend der Zahl der in Anspruch genommenen 
Essen in einem dreimonatigen Rhythmus von den Eltern per Rechnung des Trägers der 
Einrichtung erhoben (städtische Kitas, andere Träger können hiervor abweichen).  
 
Aufnahmen in Kindergärten und Krippen von Kindern mit dem Wohnsitz in Frankreich sind i.d.R. 
aufgrund der Bedarfsvorhaltung für Neuenburger Familien nicht möglich. Sofern in einem 
begründeten Einzelfall ein Kind mit Wohnsitz in Frankreich betreut wird, wird ein 
Gebührenaufschlag von 40% auf den regulären Elternbeitrag erfolgen. 
 
 
Informationen zur Festsetzung des ermäßigten Gebührensatzes 
 
Regelgründe für die Festsetzung des ermäßigten Gebührensatzes: 
-Gleichzeitiger Besuch der Einrichtung durch mehrere Kinder derselben Familie für das zweite  
 Kind 
-Eltern mit weiteren gebührenpflichtigen Kindergartenkindern in einer anderen Neuenburger 
 Einrichtung (Bestätigung bitte vorlegen) 
-Eltern mit weiteren gebührenpflichtigen Schulkindern mit Nutzung der gebührenpflichtigen 
 Randzeitbetreuung an der Grundschule Neuenburg a.Rh. (Bestätigung bitte vorlegen) 
 
Für den Erhalt der Ermäßigung ist von den Eltern ein entsprechender Antrag bei der 
Einrichtungsleitung mit Beilage der entsprechenden Bestätigungen immer bei der Aufnahme 
des Kindes in die Einrichtung und danach immer zu Beginn eines jeden 
Kindergartenjahres neu zu stellen. Wird der Antrag verspätet durch die Eltern gestellt, erfolgt 
die Vergünstigung erst ab dem Folgemonat der Antragstellung. Entfällt die Voraussetzung zur 
Gewährung der Vergünstigung (z.B. Abmeldung vom Kindergarten oder aus der kosten-
pflichtigen Randzeitbetreuung an der Grundschule) für das ältere Kind, so sind die Eltern zur 
Mitteilung an die Einrichtungsleitung verpflichtet. Erfolgt diese Meldung durch die Eltern nicht 
rechtzeitig, ist der Träger der Einrichtung zur rückwirkenden Erhebung der Gebühren berechtigt. 
 
Die Nutzung der offenen Ganztagesschule oder nur der reinen Frühbetreuung morgens an der 
Rheinschule und der Nachmittagsbetreuung an der Mathias-von-Neuenburg Schule 
(Werkrealschule und Realschule) findet bei der Festsetzung einer Ermäßigung zur 
Zweitkindgebühr/Drittkindbefreiung keine Berücksichtigung! 

 


